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Eigentlich hatte Bauhof-Mitarbeiter Siegbert Huchler eine ganz andere Aufgabe, 
nämlich mit Hilfe eines Steigers die Weihnachtssterne an den Bogenlampen der Ha-
fenmole zu befestigen. Wolfgang Oberschelp war ebenfalls vor Ort, wie immer auf 
der Jagd nach einem lohnenden Fotomotiv. 

Weil Wolfgang Oberschelp wegen der Sicherheitsbestimmungen nicht selbst in die 
Luft gehen konnte, drückte er Siegbert Huchler seine Kamera in die Hand. Dies sind 
die Ergebnisse. 
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Amtlicher Teil

Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung über die Verlänge-
rung der Veränderungssperre für das Gebiet 

„Amselweg / Lerchenweg“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Langenargen hat in öffentlicher 
Sitzung am 19.10.2020 aufgrund von § 17 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die nachfolgende Verlängerung der am 24.11.2018 in 
Kraft getretenen Veränderungssperre beschlossen: 

S a t z u n g  
über die Verlängerung der Veränderungssperre für das Ge-

biet „Amselweg / Lerchenweg „ 
Auf Grund der §§ 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 
03.11.2017 (BGBl. IS. 3634) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung (GemO) 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langenargen die Ver-
längerung der am 24.11.2018 in Kraft getretenen Veränderungs-
sperre für das Gebiet „Amselweg / Lerchenweg“ als folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Satzung 

Die am 24.11.2018 in Kraft getretene Veränderungssperre für das 
Gebiet „Amselweg / Lerchenweg“ wird um ein Jahr verlängert. 

  
§ 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
Langenargen, 19.10.2020 ausgefertigt: 
 Langenargen, 20.10.2020 
  

Achim Krafft Achim Krafft 
Bürgermeister Bürgermeister 

  

Diese Verlängerungssatzung wird mit dieser Bekanntma-
chung rechtsverbindlich. 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 18 
Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 
Gem. § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gilt die Veränderungssperre - sofern sie unter der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangener Bestimmungen 
zustande gekommen ist - ein Jahr nach dieser Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Veränderungs-
sperre verletzt worden sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeord-
nung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder 
wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung von Verfahrens- und Rechtsvorschriften 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elek-
tronisch gelten gemacht worden ist. 

Langenargen, 20.11.2020 

  
Achim Krafft 
Bürgermeister 
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Gemeindenachrichten

„Wissenswertes zur Gemeinde“ - Was ist in der 
Hauptsatzung der Gemeinde Langenargen u. a. 
geregelt? 
In verschiedenen Normen der Gemeindeordnung Baden-Würt-
temberg ist festgelegt, dass die Regelung bestimmter Sachverhal-
te – so sie geregelt werden sollen – zwingend in der Hauptsatzung 
einer jeden Gemeinde zu erfolgen hat. Es handelt sich hierbei um 
solche Regelungsgegenstände, welche die Verfassung und innere 
Organisation der Gemeinde betreffen. Aus diesem Grunde wird 
die Hauptsatzung auch als das Verfassungsstatut der Gemeinde 
bezeichnet. Auch die Gemeinde Langenargen hat eine Hauptsat-
zung, welche durch den Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 
26.01.2015 zuletzt beschlossen wurde. Die Hauptsatzung ist im 
Ortsrechtbereich unter www.langenargen.de abrufbar. 
  
Bewirtschaftungs- und Vergabebefugnisse nach der Haupt-
satzung der Gemeinde Langenargen 
Bürgermeister: 
Nach § 8 Absatz 1 leitet der Bürgermeister die Gemeindever-
waltung und vertritt die Gemeinde. Er ist für die sachgemäße 
Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der 
Verwaltung verantwortlich und regelt die innere Organisation der 
Gemeindeverwaltung. Der Bürgermeister erledigt in eigener Zu-
ständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm 
sonst durch Gesetz oder den Gemeinderat übertragenen Auf-
gaben. Weisungsaufgaben erledigt der Bürgermeister in eigener 
Zuständigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Dies 
gilt auch, wenn die Gemeinde in einer Angelegenheit angehört 
wird, die aufgrund einer Anordnung der zuständigen Behörde 
geheim zu halten ist. 

In § 8 Absatz 2 werden dem Bürgermeister u. a. folgende Auf-
gaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht 
bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. 
-  die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum 

Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall, 
-  die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen 

Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zu 
5.000 Euro im Einzelfall, 

-  die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewie-
senen Freigebigkeitsleistungen bis zu 2.500 Euro/ im Einzelfall, 

-  die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 Euro 
im Einzelfall, 

-  die Aufnahme von Krediten im Rahmen der durch die Haushalts-
satzung eingeräumten Kreditermächtigung, soweit sie für die 
Gemeinde nicht von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sind. 

  
Gemeinderat: 
Nach § 2 ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger und das 
Hauptorgan der Gemeinde. U. a. ist der Gemeinderat für die 
Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan ab einem 
Betrag von 25.001 Euro zuständig. Ebenso obliegt ihm die Zu-
stimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben 
und zur Verwendung von Deckungsreserven ab einem Betrag 
von 5.001 Euro. 
  
Beschließende Ausschüsse: 
Nach § 5 Absatz 1 entscheidet der beschließende Ausschuss 
im Rahmen seiner Zuständigkeit selbständig an Stelle des Ge-
meinderates. Nach Absatz 3 ist der beschließende Ausschuss 
innerhalb seines Geschäftskreises für die Bewirtschaftung der 
Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall 
mehr als 25.000 Euro, aber nicht mehr als 75.000 Euro beträgt 
zuständig, ebenso für die Zustimmung zu überplanmäßigen und 
außerplanmäßigen Ausgaben von mehr als 5.000 Euro, aber nicht 
mehr als 7.500 Euro im Einzelfall. 
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Das ist los in Langenargen

Senioren-Adventsfeier muss ausfallen 

Dieses Jahr wird es still in der Festhalle bleiben, der Senioren-Ad-
ventsnachmittag muss ausfallen. Archivbild: Gemeindeverwaltung

Zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus und zum 
Schutz der Gesundheit der Bürger können derzeit fast keine Ver-
anstaltungen stattfinden. Deswegen muss nun leider auch der 
Senioren-Adventsnachmittag in der Festhalle, der in diesem Jahr 
für den 30. November geplant war, abgesagt werden. 
Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, die Se-
niorenbegegnungsstätte und die Gemeinde Langenargen planen, 
organisieren und führen die Veranstaltung in der Regel gemein-
sam durch. Das Organisationsteam bedauert sehr, dass diese 
Entscheidung getroffen werden musste und hofft gleichzeitig auf 
gute Bedingungen im kommenden Jahr. Dann können sich die 
Senioren aus Langenargen hoffentlich wieder zusammenfinden 
und sich gemeinsam auf die Adventszeit einstimmen. bma 
 

Weiterhin keine Veranstaltungen im 
Salon Hirscher 
Laut einer Mitteilung steht auch im Musiksa-
lon Hirscher steht derzeit alles still, alle Ver-
anstaltungen sind abgesagt. „Aufgrund der 
augenblicklich äußerst unsicheren Lage steht 

es völlig in den Sternen, wann wir wieder öffnen können“, so 
Berthold Müller vom Hirscher-Team. Deshalb sei es derzeit auch 
nicht sinnvoll, Termine zu nennen. „Traurig, aber wahr“, schließt 
Berthold Müller. mb 

Langenargen - Visuelle Datenermittlung  
zur Sanierung der Schlossgarage/Tiefgarage  
von Dienstag, 01.12.2020 bis einschließlich Don-
nerstag, 03.12.2020 
In der Schlossgarage/Tiefgarage der Gemeinde Langenargen 
stehen in absehbarer Zeit Sanierungsarbeiten an. Hierzu wird im 
Vorfeld eine visuelle Datenermittlung erhoben. Aufgrund dieser 
Maßnahme bleibt die Schlossgarage/Tiefgarage vom 01.12.2020 
bis 03.12.2020 geschlossen. Während dieses Zeitraums können 
dort keine Fahrzeuge geparkt werden. Als alternative Parkmög-
lichkeit können die kostenlosen Parkplätze auf dem Auffangpark-
platz in der Friedrichshafener Straße angeboten werden. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 

Fundgegenstände 
In den vergangenen Monaten wurden folgende Gegenstände auf 
dem Fundamt in Langenargen abgegeben: 
Rennrad, Kinderroller, Fahrradhelm, Geldbeutel, Kinderjacke, Son-
nenbrille mit Sehstärke, Herrentasche, Schmuck, Damenuhr, Kin-
deruhr, Hausnotrufknopf, Smartphones und mehrere Schlüssel. 
Wenn Sie etwas von den aufgefundenen Sachen vermissen, 
können Sie als Eigentümer die Fundgegenstände während der 
üblichen Sprechzeiten beim Bürgerservice Plus, Marktplatz 4, 
abholen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
… in der Kinderkrippe 
„Zwergenhaus“: 
 
Yurica Wiesenack-
Jurado, staatlich 
anerkannte 
Heilerziehungspflegerin
und Daniela Sehler, 
staatlich anerkannte 
Erzieherin 
 

Ende des Amtlichen Teils


